
Urteil
BAG, § 138 BGB, § 302a Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 StGB
Lohnwucher bei Hilfsgärtnerin

Sittenwidriger Lohn im Sinne von § 138 Abs. 2
BGB liegt vor, wenn die Arbeitsvergütung weniger als
zwei Drittel des üblichen Tariflohns der betreffenden
Branche oder Wirtschaftsregion beträgt.
Urteil des BAG vom 22.04.2009, 5 AZR 436/08

Aus dem Sachverhalt
Die Klägerin verlangt wegen Lohnwuchers Nach-

zahlung weiterer Vergütung. Die Klägerin war von
1992 bis zum 31. Mai 2002, ebenso wie ihr Ehemann,
als ungelernte Hilfskraft im Gartenbaubetrieb des Be-
klagten beschäftigt. Die Parteien sind nicht tarifge-
bunden. Die Klägerin ist Portugiesin und der deut-
schen Sprache nicht mächtig. Gemäß einem in portu-
giesisch abgefassten Arbeitsvertrag erhielt sie einen
Stundenlohn von 6,00 DM netto, für Arbeit an Sonn-
tagen zusätzlich pauschal 10,00 DM netto. Ab dem
1. Januar 2002 erhöhte der Beklagte den Stundenlohn
auf 3,25 Euro netto. Die Klägerin arbeitete im Zeit-
raum von Dezember 1999 bis Mai 2002 durch-
schnittlich 269 Stunden/Monat, wobei in den Win-
termonaten 42 bis 274 Stunden und in der übrigen
Zeit 219 bis 352 Stunden monatlich anfielen.

Die Eheleute wohnten gemeinsam mit zwei min-
derjährigen Kindern auf dem Betriebsgelände in S.
Die Klägerin nutzte hier mehrere hundert Quadrat-
meter für sich als Gemüsegarten und einen Schuppen
als Hühnerstall, für den der Beklagte den elektrischen
Strom bezahlte. Der Beklagte legte in den Lohnab-
rechnungen der Klägerin den anteiligen Wert des
Sachbezugs für die Wohnstätte einschließlich der
übernommenen Nebenkosten fest, und zwar von
1999 bis 2002 zwischen 140,00 DM netto und
76,25 Euro netto monatlich.

Die Klägerin hat im Juni 2002 Stufenklage erho-
ben. Die Entgeltvereinbarung sei wegen Lohn-
wuchers nichtig. Sie, die Klägerin, sei im Prinzip Anal-
phabetin. Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, ih-
res geringen Bildungsstands und ihrer Unkenntnis
über Arbeitnehmerschutzvorschriften habe sie das
Verhalten des Beklagten hinnehmen müssen. Der Be-
klagte schulde für Dezember 1999 bis Mai 2002 die
übliche Vergütung abzüglich der erbrachten Zahlun-
gen. Zugrunde zu legen sei die Lohngruppe 7 des
Lohntarifvertrags für die Gartenbaubetriebe in den
Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg,
Niedersachsen und Bremen zzgl. aller Zulagen und
Zuschläge.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt, den Beklagten
zu verurteilen, an sie 36.855,96 Euro brutto nebst
Zinsen […] zu zahlen. Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen. Ein Lohnwucher liege nicht
vor. […]

Aus den Gründen:
Die Revision ist begründet. […]

I. Nach § 138 Abs. 2 BGB ist ein Rechtsgeschäft
nichtig, durch das sich jemand unter Ausbeutung
der Zwangslage, der Unerfahrenheit oder des Man-
gels an Urteilsvermögen eines anderen für eine Lei-
stung Vermögensvorteile versprechen oder gewäh-
ren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu
der Leistung stehen. Die Regelung gilt auch für das
auffällige Missverhältnis zwischen dem Wert der Ar-
beitsleistung und der Lohnhöhe in einem Arbeits-
verhältnis. Ein wucherähnliches Geschäft liegt nach
§ 138 Abs. 1 BGB vor, wenn Leistung und Gegen-
leistung in einem auffälligen Missverhältnis zuein-
ander stehen und weitere sittenwidrige Umstände,
z.B. eine verwerfliche Gesinnung des durch den Ver-
trag objektiv Begünstigten, hinzutreten (BAG
26. April 2006 – 5 AZR 549/05 – BAGE 118, 66,
71 f.; BGH 13. Juni 2001 – XII ZR 49/99 – zu 4 b
der Gründe, NJW 2002, 55, 56, jeweils mwN). Ver-
stößt die Entgeltabrede gegen § 138 BGB, schuldet
der Arbeitgeber gem. § 612 Abs. 2 BGB die übliche
Vergütung.

1. Das Landesarbeitsgericht hat für die Beurtei-
lung des Wuchertatbestands auf die Verhältnisse am
1. Januar 1994 abgestellt, als das zunächst befristet
abgeschlossene Arbeitsverhältnis einvernehmlich
fortgesetzt wurde. Demgegenüber kommt es bei ar-
beitsvertraglichen Vergütungsvereinbarungen auf
den jeweils streitgegenständlichen Zeitraum an. Eine
Entgeltvereinbarung kann bei Vertragsabschluss
noch wirksam sein, jedoch im Laufe der Zeit, wenn
sie nicht an die allgemeine Lohn- und Gehaltsent-
wicklung angepasst wird, gegen § 138 BGB versto-
ßen (Senat 26. April 2006 - 5 AZR 549/05 -
BAGE 118, 66, 72). Dafür spricht schon der Wort-
laut des § 138 Abs. 2 BGB, der neben dem „sich ver-
sprechen lassen“, das „sich gewähren lassen“ ausdrüc-
klich einbezieht. Letzteres betrifft nicht allein das Er-
füllungsgeschäft und geschieht auch nach Vertrags-
schluss durch Rechtsgeschäft, weil die beiderseitigen
Leistungen weiterhin von dem übereinstimmenden
Willen der Vertragsparteien getragen sind. Bei einem
unter Umständen jahrzehntelangen Arbeitsverhält-
nis kann nicht allein an die Verhältnisse bei
Vertragsschluss angeknüpft werden und die weitere
Entwicklung unberücksichtigt bleiben.

2. Das Landesarbeitsgericht hat die Berücksichti-
gung des Gesamtcharakters des Arbeitsverhältnisses
abgelehnt. Dies ist rechtsfehlerhaft. Wucher ist eine
besondere Ausprägung der Sittenwidrigkeit nach
§ 138 Abs. 1 BGB. Die Sittenwidrigkeit einer Ent-
geltvereinbarung ist nicht allein nach der vereinbar-
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ten Entgelthöhe zu beurteilen (Senat 26. April 2006
– 5 AZR 549/05 – BAGE 118, 66, 71 f.). Insbeson-
dere die überlangen, das gesetzlich Zulässige weit
übersteigenden und zudem unregelmäßigen Arbeits-
zeiten beeinflussen die Beurteilung der Sittenwidrig-
keit der Entgeltvereinbarung. Sie verdeutlichen die
sittenwidrige Ausbeutung der Klägerin.

II. Für die weitere Prüfung hat das Landesarbeitsge-
richt von Folgendem auszugehen:

1. Ein auffälliges Missverhältnis zwischen Lei-
stung und Gegenleistung liegt vor, wenn die Arbeits-
vergütung nicht einmal zwei Drittel eines in der be-
treffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicher-
weise gezahlten Tariflohns erreicht.

a) Das auffällige Missverhältnis bestimmt sich
nach dem objektiven Wert der Leistung des Arbeit-
nehmers. Entgegen der Auffassung des Beklagten ist
nicht der sog. Aneignungswert für den Unternehmer
maßgebend. Ausgangspunkt der Wertbestimmung
sind in der Regel die Tariflöhne des jeweiligen Wirt-
schaftszweigs. Sie drücken den objektiven Wert der
Arbeitsleistung aus, wenn sie in dem betreffenden
Wirtschaftsgebiet üblicherweise gezahlt werden.
Entspricht der Tariflohn dagegen nicht der verkehrs-
üblichen Vergütung, sondern liegt diese unterhalb
des Tariflohns, ist von dem allgemeinen Lohnniveau
im Wirtschaftsgebiet auszugehen (Senat 24. März

2004 – 5 AZR 303/03 – BAGE 110, 79, 83; 23. Mai
2001 – 5 AZR 527/99 – zu II 2 a der Gründe, EzA
BGB § 138 Nr. 29; 11. Januar 1973 – 5 AZR
321/72 – zu I 2 b der Gründe, AP GG Art. 3
Nr. 110). […]

b) Das Missverhältnis ist auffällig, wenn es einem
Kundigen, ggf. nach Aufklärung des Sachverhalts,
ohne weiteres ins Auge springt (BGH 22. April 1997
– 1 StR 701/96 – BGHSt 43, 53, 60).

aa) Das Bundesarbeitsgericht hatte insoweit bis-
her keinen Richtwert zu entwickeln (vgl. Senat
24. März 2004 – 5 AZR 303/03 – BAGE 110, 79,
84). Der Bundesgerichtshof hat demgegenüber in
einem Fall des Lohnwuchers gem. § 302a Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 StGB a.F. die tatrichterliche Würdi-
gung des Landgerichts, ein auffälliges Missverhält-
nis liege bei einem Lohn i.H.v. zwei Dritteln des in
einem für allgemeinverbindlich erklärten Tarifver-
trag geregelten Entgelts vor, revisionsrechtlich gebil-
ligt (BGH 22. April 1997 – 1 StR 701/96 –
BGHSt 43, 53). Der Senat hält nunmehr ebenfalls
eine Grenze von zwei Dritteln für zutreffend, unter-
halb derer mangels besonderer Umstände des Falls
Lohnwucher anzunehmen ist. Wird der übliche
Lohn in einem derartigen Ausmaß unterschritten,
liegt eine ganz erhebliche, ohne weiteres ins Auge
fallende und regelmäßig nicht mehr hinnehmbare
Abweichung vor, für die es einer spezifischen Recht-
fertigung bedarf. Die Verhältnisse auf dem Arbeits-
markt können auch nicht mit den Gegebenheiten
bei Ratenkreditgeschäften gleichgesetzt werden, bei
denen eine größere Abweichung noch toleriert wer-
den konnte (vgl. Senat 24. März 2004 – 5 AZR
303/03 – a.a.O.). Dementsprechend findet sich bei
den Instanzgerichten (vgl. etwa LAG Berlin 20. Fe-
bruar 1998 – 6 Sa 145/97 – zu 2.2 der Gründe,
NZA–RR 1998, 392; LAG Bremen 17. Juni 2008
– 1 Sa 29/08 – zu I 2 c aa der Gründe, LAGE BGB
2002 § 138 Nr. 1; LAG Rheinland–Pfalz 19. Mai
2008 – 5 Sa 6/08 – zu II der Gründe; LAG Ber-
lin–Brandenburg 28. Februar 2007 – 15 Sa
1363/06 – zu 2 der Gründe) und im Schrifttum (vgl.
nur Peter AuR 1999, 289, 293; Gerhard Reinecke
NZA 2000 Beilage zu Heft 3 S. 23, 32; Lakies
NZA–RR 2002, 337, 341; zurückhaltend
Schaub/Linck ArbR–Hdb. 12. Aufl. § 36 Rn. 11;
anders MünchArbR/Hanau 2. Aufl. § 63 Rn. 6, der
als Faustregel die Hälfte des Marktlohns annimmt)
weitgehend Übereinstimmung im Bereich eines
Richtwerts von zwei Dritteln des üblichen Lohns.

bb) Die Grenzziehung bei einer Unterschreitung
des Tariflohns um mehr als ein Drittel berücksich-
tigt bereits, dass Tarifverträge vielfach Zusatzlei-
stungen vorsehen. Zu vergleichen ist demnach die
regelmäßig gezahlte Vergütung mit dem regelmäßi-
gen Tariflohn. Tarifliche Zulagen und Zuschläge
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für besondere Arbeiten und Arbeitszeiten oder aus
bestimmten Anlässen sind ebenso wenig einzubezie-
hen wie unregelmäßige Zusatzleistungen eines Ar-
beitgebers im streitigen Arbeitsverhältnis. Derartige
Leistungen bestimmen grundsätzlich weder den ver-
kehrsüblichen Wert der Arbeit als solchen noch den
Charakter des Arbeitsverhältnisses. Nur die genera-
lisierende Betrachtungsweise ermöglicht eine
praktikable Bestimmung des maßgeblichen
Grenzwerts. […]

2. Die Vergütung der Klägerin lag im Streitzeitraum
unterhalb von zwei Dritteln des maßgeblichen Tarif-
lohns. Besondere Umstände für eine Verschiebung
der Grenze zugunsten des Beklagten sind nicht
ersichtlich.

a) Das Landesarbeitsgericht hat […] zutreffend
den Stundenlohn der Lohngruppe 7 (Arbeitnehmer
ohne gärtnerische Berufsausbildung nach zweijähri-
ger Betriebszugehörigkeit) für Beschäftigte im gärt-
nerischen Bereich von Gartenbaubetrieben des
Lohntarifvertrags für die Gartenbaubetriebe in den
Ländern Schleswig–Holstein, Hamburg, Nieder-
sachsen und Bremen herangezogen und die Zuschlä-
ge, das Urlaubsgeld und die sonstigen Nebenleistun-
gen des Rahmentarifvertrags unberücksichtigt gelas-
sen. Rechtsfehler sind auch bei der Umrechnung der
Nettostundenvergütung in einen Bruttobetrag an-
hand der einzelnen Monate nicht ersichtlich. Auf
dieser Grundlage hat das Landesarbeitsgericht festge-
stellt, die Klägerin habe im Durchschnitt der Monate
pro Arbeitsstunde 65 % des Tarifentgelts bezogen.
Hiergegen hat der Beklagte keine erheblichen Rügen
erhoben. […]

b) Besondere Gründe, zugunsten des Beklagten
von der Zwei–Drittel–Grenze abzuweichen, beste-
hen nicht. Die geringe wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Betriebs ist hierfür unerheblich. Die Ge-
samtschau der Arbeitsbedingungen der Klägerin
spricht eher gegen den Beklagten (oben I 2).

c) Das Landesarbeitsgericht hat die Üblichkeit
des Tariflohns nicht festgestellt. […] Eine Üblichkeit
der Tarifvergütung kann angenommen werden,
wenn mehr als 50 % der Arbeitgeber eines Wirt-
schaftsgebiets tarifgebunden sind oder wenn die or-
ganisierten Arbeitgeber mehr als 50 % der Arbeit-
nehmer eines Wirtschaftsgebiets beschäftigen. Dem-
gegenüber ist der Organisationsgrad der Arbeitneh-
mer weniger aussagekräftig, denn dieser führt ohne
Tarifbindung der Arbeitgeber nicht zur Üblichkeit
entsprechender Tarifentgelte. Auf die vom Beklagten
geltend gemachten Besonderheiten seines Betriebs
kommt es jedenfalls nicht an.

3. Das Landesarbeitsgericht hat die subjektiven Vor-
aussetzungen des Lohnwuchers oder eines wucher-

ähnlichen Rechtsgeschäfts nicht ausdrücklich
festgestellt.

a) Der Tatbestand des Lohnwuchers setzt voraus,
dass der „Wucherer“ die beim anderen Teil bestehen-
de Schwächesituation (Zwangslage, Unerfahrenheit,
mangelndes Urteilsvermögen, erhebliche Willens-
schwäche) ausbeutet, also sie sich in Kenntnis vom
Missverhältnis der beiderseitigen Leistungen bewusst
zunutze macht (BGH 8. Juli 1982 – III ZR 1/81 – zu
I 2 c der Gründe, NJW 1982, 2767, 2768). Zur Aus-
beutung der Situation der Klägerin noch im Streit-
zeitraum hat das Landesarbeitsgericht keine näheren
Feststellungen getroffen.

b) Auch das wucherähnliche Rechtsgeschäft setzt
in subjektiver Hinsicht voraus, dass der begünstigte
Vertragsteil Kenntnis vom Missverhältnis der beider-
seitigen Leistungen hat. Seine verwerfliche Gesin-
nung ist nicht nur dann zu bejahen, wenn er als der
wirtschaftlich oder intellektuell Überlegene die
schwächere Lage des anderen Teils bewusst zu seinem
Vorteil ausnutzt, sondern auch dann, wenn er sich
leichtfertig der Einsicht verschließt, dass sich der an-
dere nur wegen seiner schwächeren Lage oder unter
dem Zwang der Verhältnisse auf den ungünstigen
Vertrag einlässt (Senat 22. März 1989 – 5 AZR
151/88 – zu IV 2 der Gründe; BAG 30. Juli 1985
– 3 AZR 401/83 – zu III 3 der Gründe, AP BGB
§ 138 Nr. 39 = EzA BGB § 138 Nr. 18; BGH 13. Juni
2001 – XII ZR 49/99 – zu 4 b der Gründe m.w.N.,
NJW 2002, 55, 56). Ein besonders auffälliges Miss-
verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
spricht ohne weiteres für eine verwerfliche Gesin-
nung des Begünstigten. Im Übrigen muss sich dieser
auch dann, wenn das bestehende Missverhältnis be-
reits einen hinreichend sicheren Schluss auf den sub-
jektiven Tatbestand zulässt, nach der allgemeinen Le-
benserfahrung zumindest leichtfertig der Erkenntnis
verschlossen haben, es liege ein solches
Missverhältnis vor (BGH 13. Juni 2001 – XII ZR
49/99 – a.a.O.).

Im Arbeitsverhältnis wird regelmäßig davon aus-
gegangen werden können, dass die einschlägigen Ta-
riflöhne den Arbeitgebern bekannt sind; denn sie
sind für die Arbeitgeber einerseits von hohem Inter-
esse, andererseits für sie ohne besondere Schwierig-
keit zu beschaffen. Damit ist der Marktwert der Ar-
beitsleistung jedenfalls erkennbar, wenn sich ein
Schluss auf die Üblichkeit des Tariflohns im
Wirtschaftsgebiet aufdrängt. […]

5. Die Ausschlussfrist gem. § 15 Ziff. 2 des Rahmen-
tarifvertrags für die Gartenbaubetriebe findet man-
gels Tarifgebundenheit der Parteien keine Anwen-
dung. Entgegen der Auffassung des Beklagten ändert
daran die Heranziehung tariflicher Regelungen zur
Bestimmung der üblichen Vergütung nichts.
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